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Umweltrecht

Basisqualifikation


Die fristlose Kündigung

( gesetzlich geregelt in §626 BGB

· Auch bei befristeten Arbeitsverträgen möglich.

· Vor verhaltensbedingter Kündigung soll eine Abmahnung erfolgen.

Voraussetzung

Das Fehlverhalten des einen Vertragspartners führt zur Unzumutbarkeit des Arbeitsvertrages für den Anderen.

Beispiele:

· Straftaten wie Diebstahl, Betrug, Unterschlagung

· Mobbing

· Unentschuldigte Fehlzeiten

· Sexuelle Belästigung

· Rechtswidriger Streik

· Wettbewerb, Spionage

Kündigungserklärungsfrist

2 Wochen ab Kenntnis von Fehlverhalten als Kündigungsgrund.

Kündigungsfrist
( Zeitraum zwischen der Kündigung und Ende des Arbeitsvertrages

Kündigungserklärungsfrist
( Zeitraum zwischen Kenntnis des Kündigungsgrundes und der Kündigung

Die ordentliche Kündigung

( gesetzlich geregelt in §622 BGB + §623 BGB(Über die Schriftform)

Kündigungsfrist

4 Wochen (Nicht 1 Monat !) zum Monatsende oder zum 15. Eines Monats.

+ Verlängerung der Kündigungsfrist zu gunsten des Arbeitnehmers je nach Vertragsdauer.

( §622 Abs.2 BGB

2 Wochen  während der Probezeit.

Allgemeiner Kündigungsschutz

Der Arbeitgeber muß für die Kündigung einen Grund haben (( Kündigung muß sozial gerechtfertigt sein)

( §1 KSchG

Wann besteht der allgemeine Kündigungsschutz ?

Mehr als 6 Monate Beschäftigungs-/Vertragsdauer wenn mindestens 6 Arbeitnehmer beschäftigt sind (§1 Abs.1 + §23 Abs.2 Ksch)

Gründe:

1. Personenbedingte Kündigung
- Krankheit ( bei unzumutbarkeit für den Arbeitgeber (bei unabsehbarer Genesung)
- Nachlassen der Leistungsfähigkeit
- Ablauf der Arbeitserlaubnis bei Ausländischen Arbeitnehmern

2. Verhaltensbedingte Kündigung
jedes Fehlverhalten ( Siehe fristlose Kündigung
( 1 Abmahnung muß voraus gehen.

3. Betriebsbedingte Kündigung
bei betrieblicher Änderung wie z.B. Betriebsschließung, Automation,...
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